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Beschlussvorlage
Gemeinde Hohen Viecheln

Federführend:
Amt für Ordnung und Soziales

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV10/2012-301
öffentlich

15.03.2012
Bürgermeister

Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Teilnahme am Zeltlager der 
Jugendfeuerwehr Hohen Viecheln
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

N 26.03.2012 Hauptausschuss Hohen Viecheln
Ö 16.04.2012 Gemeindevertretung Hohen Viecheln

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Hohen Viecheln beschließt, dem Antrag der Jugendfeuerwehr 
Hohen Viecheln auf finanzielle Unterstützung in Höhe von 1.275,00 € für die Teilnahme am 
Zeltlager zu zustimmen.

Sachverhalt:
Die Jugendfeuerwehr Hohen Viecheln möchte in der Zeit vom 19.07. bis zum 22.07.2012 am 
Zeltlager der Jugendfeuerwehren des Amtsbereiches in Beckerwitz teilnehmen.
Durch die Jugendfeuerwehrwartin wurde der Antrag am 07.03.2012 beim Sozialausschuss 
eingereicht.
Pro Person betragen die Kosten 85,00 €. 15 Jugendliche sind derzeit  in der 
Jugendfeuerwehr. Das ergibt einen Betrag in Höhe von 1.275,00 €.
Im Haushalt 2012 sind diese Kosten nicht separat eingeplant.
Der Haushalt wurde am 23.01.2012 beschlossen. Der Antrag war im Vorfeld nicht 
Bestandteil der Haushaltsvorbereitung.
Da sich die Gemeinde in der Haushaltskonsolidierung befindet wurde mit Datum vom 
13.03.2012 in der Haushaltsgenehmigung die Auflage erteilt, dass sich die Gemeinde nicht 
zu neuen freiwilligen Leistungen verpflichten darf.
Im Rahmen des Haushaltes 2012 stellt die Gemeinde insgesamt 4.000,00 € für Zuschüsse 
an Vereine zur Verfügung.

Anlage/n:
Antrag der Jugendfeuerwehr Hohen Viecheln
Prüfung des Haushaltes durch die Rechtsaufsicht

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
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Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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